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Wahrung der notwendigen Ruhezeit den rechtzeiti¬
gen, für die Reformierten möglichst gleichmäßigen,
für das geistliche Leben so wichtigen frühen Beginn
des neuen Morgens gewährleisten. Es muß die Morgen¬
ordnung Platz haben für Betrachtung, Vorbereitung
auf die hl. Messe, für den Frühchor. Eine ent¬
sprechende Messenordnung wird dabei notwendig
sein und wird viele bisher immer wieder sich er¬
gebende Schwierigkeiten beseitigen. Der von vielen
auswärtigen Mitbrüdern erfreulicherweise schon bis¬
her geübten Gewohnheit, bei ihren Besuchen im
Stifte auch am Chorgebete teilzunehmen, werden
sich gerne Alle anschließen.

Das Offizium selbst verlangt schon als Gemein¬
schaftsvortrag das Einordnen des Einzelnen in
das Gemeinsame bezüglich Tempo, Pausen, Stimm¬
höhe, Stimmstärke. Es ist klar, daß dies alles nicht
in Extremen, sondern nur in Mittelwerten, die der
Anzahl der Chormitglieder entsprechen, zu günstiger,
schöner und angenehmer Wirkung führen kann. Das
Offizium steht aber als Gemeinschaftsgebet auch
noch unter höheren Rücksichten, bezüglich der eben
genannten Faktoren; es muß tiefe Ehrfurcht vor Gott,
dessen Majestät ja dieses Beten gilt und dessen
Majestät unsichtbar vor den Betern schwebt (in
conspectu divinitatis), es muß gläubige Innigkeit der
Betenden widerspiegeln, es muß durch seinen ruhigen,
ungestörten Fluß und das Zurücktreten jeglicher die
Einzelpersonen betonenden Eigenheiten sich gleich¬
sam von den Lippen der Beter loslösen und von
selbst zum unpersönlichen, wirklich die Seele er¬
fassenden und emporführenden objektiven Gotteslob
werden. Dies setzt nun freilich vielfältige Selbst¬
beherrschung voraus, läßt aber jede Bemühung dies¬
bezüglich überreich belohnt werden. Nichts ist nun
diesbezüglich hinderlicher und der schuldigen Ehr¬
furcht abträglicher, als das pausenlose Voranhasten,
nichts auch rein physisch so schwer zu ertragen als
der hartnäckige Widerstreit verschiedener Geschwin¬
digkeiten und Stimmhöhen, nichts dem wohltuenden
Gleichmaß mehr im Wege, als das unbewußte oder
gar gewollte Prädominieren einzelner. Eine ent¬
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